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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.12.1978

Norm

AKHB Art3 Abs1

AKHB Art28

EKHG §15

VersVG §156 Abs3

Rechtssatz

Art 28 AKHB bewirkt lediglich eine Abänderung bezüglich der Haftungsbegrenzung, hat jedoch nicht eine Änderung der

Vorschriften über die Vorgangsweise bei Nichtzureichen der Versicherungssumme zum Gegenstand Art 3 Abs 1 AKHB

wurde nicht für den Fall der Höherversicherung außer Kraft gesetzt.
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